
Michael Marfels

Einführung in 

das Einkommen-

steuerrecht

3. Auflage 2009

Inhalt

1Lektion 1: Grundstrukturen der ESt


2Lektion 2: Das Subjekt der ESt, § 1 EStG


21. Unbeschränkte Steuerpflicht, § 1 I EStG


32. Beschränkte Steuerpflicht, §§ 1 IV, 49 EStG


33. Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag, §§ 1 III, 1 a EStG


5Lektion 3: Die sachliche Steuerpflicht, § 2 I 1 EStG


51. Überblick über die Einkunftsarten


62. Steuerbarkeit - Steuerpflicht - Steuerfreiheit


73. Einkunftserzielungsabsicht („Liebhaberei“)


8Lektion 4: Die Bemes

 HYPERLINK \l "_Toc216110449" 
sungsgrundlage der ESt, § 2 V EStG


81. Ermittlung der Einkünfte, § 2 II EStG


82. Summe der Einkünfte, § 2 III EStG


103. Der Gesamtbetrag der Einkünfte gem. § 2 III EStG


104. Das Einkommen gem. § 2 IV EStG


105. Das zu versteuernde Einkommen gem. § 2 V EStG


106. Die festzusetzende ESt


11Lektion 5: Die Ermittlung der Einkünfte, §§ 4 ff. EStG


111.         Gewinnermittlungszeitraum, §§ 4 a, 25 EStG


122.         Die Gewinnermittlungsmethoden


123.         Die Gewinnermittlung gem. §§ 4 I, 5 EStG


143.1       Erhöhung und Minderung des Betriebsvermögens


143.2       Aufstellung der Bilanz


153.3       Aktivierbare Wirtschaftsgüter


183.4       Abnutzbares / nicht abnutzbares Anlage- / Umlaufvermögen


183.5       Bewertung und Abschreibung der Wirtschaftsgüter


193.5.1    Abnutzbares Anlagevermögen


193.5.1.1 Abschreibung von beweglichen Wirtschaftsgütern


213.5.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter, 6 II und II a EStG


233.5.1.3 Abschreibung von Gebäuden


243.5.1.4 Bildung von stillen Reserven in der Bilanz


253.5.1.5 Die Teilwertabschreibung


253.5.2    Nicht abnutzbares Anlagevermögen / Umlaufvermögen


263.6       Begriff und Bewertung von Entnahmen


273.6.1    Private Lebensführungskosten, § 12 EStG


283.6.2    Betriebsausgaben, § 4 IV EStG


303.6.3    Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben


333.6.4    Zinsschranke, § 4 h EStG


363.6.5    Die Bewertung von Entnahmen


373.6.6    Entnahme durch private Nutzung des betrieblichen PKW


373.6.6.1 Anwendbarkeit der Sonderregelung


373.6.6.2 Berechnung der Nutzungsentnahme bei 1 %-Regelung


393.6.6.3 Alternativberechnung für die Nutzungsentnahme


403.6.7    Überführung eines WG in ein anderes BV


413.7       Einlagen in das Betriebsvermögen, § 6 I Nr. 5 EStG


444.      Gewinnermittlung gem. § 4 III EStG


444.1    Berechtigter Personenkreis


464.2    Wesen der Einnahme-Überschuss-Rechnung


484.3    Einzelne Geschäftsvorfälle in der § 4 III-Rechnung


535.      Investitionsabzugsbetrag/Sonderabschreibung, § 7 g EStG


535.1    Investitionsabzugsbetrag, § 7 g I – IV, VII EStG


555.2    Sonderabschreibung, § 7 g V, VI EStG


555.3    Berechnungsbeispiel


576.      Die Überschussermittlung bei den Überschusseinkünften


576.1    Einnahmen im Sinne des § 8 EStG


586.2    Werbungskosten


586.2.1 Begriff der Werbungskosten


596.2.2 Abzugsverbote, § 9 V i.V.m. § 4 V EStG


596.2.3 Regelungen in § 9 I Nr. 1-7 EStG


606.2.4 Pauschbeträge gem. § 9 a EStG


60Lektion 6: Einkünfte aus LuF, §§ 13-14 a EStG


62Lektion 7: Einkünfte aus Gewerbebetrieb, §§ 15-17 EStG


621. Einkünfte aus gewerbl. Einzelunternehmen, §15 I Nr.1 EStG


621.1   Merkmale des Gewerbebetriebs


641.2   Gewinnermittlung bei Gewerbetreibenden


642.     Einkünfte als Mitunternehmer, § 15 I Nr. 2 EStG


652.1   Voraussetzungen der Mitunternehmerschaft


682.2    Ermittlung der Einkünfte des Mitunternehmers


682.2.1 Gewinnanteile 1. Stufe: Anteile am Gesamthandgewinn


692.2.2 Gewinnanteile 2. Stufe: Sondervergütungen


722.2.3 Ergänzungsbilanzen


732.2.4 Verluste bei beschränkter Haftung, § 15 a EStG


742.2.5 Verluste bei Steuerstundungsmodellen, § 15 b EStG


753.      Die Betriebsaufspaltung


794.      Betriebsveräußerung und Betriebsaufgabe, § 16 EStG


804.1    Betriebsveräußerung


804.1.1 Veräußerung eines ganzen Gewerbebetriebs


824.1.2 Veräußerung eines Teilbetriebs


824.1.3 Veräußerung eines Mitunternehmeranteils


834.2    Betriebsaufgabe


844.3    Ermittlung des Veräußerungs- und Aufgabegewinns


854.4    Rechtsfolgen


865.     Unentgeltliche Betriebsübertragung, § 6 III EStG


866.     Betriebsverpachtung, R 16 V EStR


877.     Veräußerung einer wesentlichen Beteiligung, § 17 EStG


877.1   Voraussetzungen des § 17 I EStG


887.2   Verhältnis zu § 20 II EStG n.F. und § 23 EStG a.F.


897.2   Veräußerungsgewinn gem. § 17 II EStG


917.3   Freibetrag gem. § 17 III EStG


917.4   Einschränkung der Verlustverrechnung, § 17 II 6 EStG


92Lektion 8: Einkünfte aus selbständiger Arbeit, § 18 EStG


931.   Arten der selbständigen Tätigkeit


931.1 Die freiberufliche Tätigkeit


941.2 Einkünfte aus sonstiger selbständiger Tätigkeit


952.   Personengesellschaften und Mithilfe weiterer Arbeitskräfte


963.   Bedeutung der Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit


Lektion 9: Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, 97§ 19 EStG


971.      Steuerrechtlicher Arbeitnehmerbegriff, § 1 LStDV


992.      Ermittlung der Einkünfte aus § 19 EStG


992.1    Arbeitslohn im Sinne des § 19 I Nr. 1 und Nr. 3 EStG


1002.2    Sachbezüge, § 8 EStG


1002.2.1 Verbilligte Übereignung von Waren, § 8 II 1 und III EStG


1012.2.2 Unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten


1012.2.3 Sonstige Sachbezüge


1012.2.4 Gestellung eines Firmen-PKW für Privatfahrten, § 8 II 2-5


1022.2.5 Verbilligte Darlehensgewährung


1032.3    Bezüge im Sinne des § 19 I Nr. 2 EStG


1043.      Aufmerksamkeiten und Annehmlichkeiten


1044.      Steuerfreier Arbeitslohn


1055.      Zukunftssicherung durch den Arbeitgeber


1055.1    Zukunftssicherung bei gesetzl. Verpflichtung, § 3 Nr. 62


1055.2    Freiwillige Zukunftssicherungsleistungen des ArbeitG


1086.      Werbungskosten, § 9 EStG


1086.1    Beiträge an Berufsverbände


1086.2    Entfernungspauschale, § 9 II EStG, BVerfG-Beschluss


1096.3    Reisekosten, LStR 9.4 – 9.8


1126.4    Doppelte Haushaltsführung, § 9 I Nr. 5 EStG


1126.5    Arbeitsmittel, § 9 I Nr. 6 EStG


1136.6    Arbeitnehmerpauschbetrag, § 9 a S.1 Nr. 1 EStG


1136.7    Ermittlung der Einkünfte aus § 19 EStG


1137.      Lohnsteuerabzugsverfahren


114Lektion 10: Einkünfte aus Kapitalvermögen, § 20 EStG


1151.     Gewinnanteile aus Kapitalgesellschaften, § 20 I Nr. 1 EStG


1172.     Erträge aus stiller Gesellschaft, § 20 I Nr. 4


1173.     Erträge aus Lebensversicherungen, § 20 I Nr. 6 EStG


1184.     Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen, § 20 I Nr. 7 EStG


1195.     Stillhalterprämien, § 20 I Nr. 11 EStG


1196.     Umfassende Gewinnbesteuerung, § 20 II EStG


1207.     Exkurs: Stückzinsen, § 20 II 1 Nr. 3 EStG a.F.


1218.     Verlustverrechnung, § 20 VI EStG n.F.


1239.     Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen


12310.   WK-Pauschbetrag/Sparerfreibetrag - Sparer-Pauschbetrag


12411.   Die Besteuerung der privaten Kapitaleinkünfte


12411.1 Rechtslage bis 2008: Individuelle Besteuerung


12511.2 Rechtslage ab 2009: Abgeltungssteuer, § 32 d EStG


12511.3 Veranlagungspflicht mit Abgeltungssteuersatz, § 32 d III


12611.4 Veranlagungsoption zum pauschalen Steuersatz


12611.5 Veranlagung mit persönlichem Steuersatz, § 32 d II EStG


128Lektion 11: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung


1281.      Abgrenzung zu anderen Einkunftsarten


1282.      Vermietung und Verpachtung im steuerrechtlichen Sinne


1292.1    Vermietungsgegenstand, § 21 I 1 Nr. 1 – 4 EStG


1292.2    Zurechnung der Einkünfte


1302.3    Einkunftserzielungsabsicht / Liebhaberei


1302.4    Mietverhältnisse mit nahen Angehörigen


1312.5    Einnahmen


1312.6    Werbungskosten


1312.6.1 WK im Sinne des § 9 I 1 EStG


1312.6.2 Schuldzinsen, § 9 I 3 Nr. 1 EStG


1322.6.3 Werbungskosten im Sinne des § 9 I 3 Nr. 2 und 3


1322.6.4 AfA gem. § 9 I 3 Nr. 7 EStG


1352.7    Verbilligte Überlassung einer Wohnung


136Lektion 12: Sonstige Einkünfte, §§ 22, 23 EStG


1361.   Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, § 22 Nr. 1 EStG


1362.   Unterhalts- und Versorgungsleistungen, § 22 Nr. 1a und Nr. 1 b


1373.   Private Veräußerungsgeschäfte, § 22 Nr. 2 i.V.m. § 23 EStG


1373.1 Private Grundstücksveräußerungsgeschäfte


1393.2 Private Veräußerungsgeschäfte bei anderen WG


1393.3 Wertpapieren und Anteilen an Kapitalges.(Rechtslage bis 2008)


1403.4 Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften, § 23 III 7 EStG


1414.   Einkünfte aus sonstigen Leistungen, § 22 Nr. 3 EStG


1415.   Abgeordnetenbezüge, § 22 Nr. 4 EStG


1416.   Renten aus Altersvorsorgeverträgen, § 22 S. 3 Nr. 5 EStG


1417.   Ermittlung der Einkünfte


142Lektion 13: Entlastungsbeträge, §§ 24 a, 24 b EStG


142Lektion 14: Die Sonderausgaben, § 10 - § 10 d EStG


1421.     Allgemeine Grundsätze


1432.     Unterhaltsleistungen („Realsplitting“), § 10 I Nr. 1 EStG


1443.     Versorgungsleistungen bei vorweggenommener Erbfolge


1454.     Vorsorgeaufwendungen, § 10 I Nr. 2 und 3 EStG


1454.1    Die Besteuerung von gesetzlichen Alterseinkünften


1464.2    Vorsorgeaufwendungen, § 10 I Nr. 2 und 3, III,IV, IV a EStG


1464.2.1 Aufwendungen für Altersvorsorge, § 10 I Nr. 2, III EStG


1474.2.2 Höhe des SA-Abzugs für die Altersvorsorge


1504.2.3 Zusätzliche Altersvorsorge, § 10 a, § 79 ff. EStG


1514.2.4 Sonstige Vorsorgeaufwendungen, § 10 I Nr. 3, IV, IV a


1524.3    Vorsorgepauschale


1525.      Kirchensteuern, § 10 I Nr. 4 EStG


1526.     Kinderbetreuungskosten, §§ 4 f, 9V, 10 I Nr. 5, Nr. 8 EStG


1526.1   Erwerbsbedingte Kinderbetreuungskosten, §§ 4f, 9 V EStG


1536.2   Nicht erwerbsbedingte Betreuung, § 10 I Nr. 8 EStG


1536.3   Betreuungskosten für Kleinkinder, § 10 I Nr. 5 EStG


1546.4   Prüfungsreihenfolge


1547.   Aufwendungen für die Berufsausbildung, § 10 I Nr. 7 EStG


1548.   Schulgeld, § 10 I Nr. 9 EStG


1559.   Spenden, § 10 b I und II EStG


15710. Verlustabzug (Verlustvortrag und –rücktrag), § 10 d EStG


159Lektion 15: Außergewöhnliche Belastungen, § 33 - 33 b


1591.   Außergewöhnliche Belastungen (agB), § 33 EStG


1612.   Typisierte Fälle gem. §§ 33 a – b EStG


1612.1 Unterhaltsaufwendungen, § 33 a I EStG


1622.2 Ausbildungsfreibetrag gem. § 33 a II EStG


1622.3 Haushaltshilfe / Pflegeheim, § 33 a III EStG


1632.4 Pauschbeträge für Behinderte und Pflegepersonen, § 33 b


163Lektion 16: Familienleistungsausgleich


1631.   Allgemeines zum Familienleistungsausgleich


1642.   Kinderfreibeträge, § 32 VI EStG


1642.1 Berücksichtigungsfähige Kinder


1652.2 Höhe der Kinderfreibeträge


165Lektion 17: Steuertarif und festzusetzende ESt


1651.      Grundtarif, § 32 a I EStG


1662.      Splittingtarif, § 32 a V EStG


1673.      Progressionsvorbehalt, § 32 b EStG


1674.      Die festzusetzende ESt, § 2 VI EStG


1674.1    Abgeltungssteuer für Kapitaleinkünfte: § 32 d EStG


1684.2    Steuersatzermäßigungen, § 34 I und III EStG


1684.2.1 Steuersatz nach der Fünftelmethode, § 34 I EStG


1694.2.2 Steuersatz bei Veräußerungsgewinnen, § 34 III EStG


1704.3    Steuersatzermäßigung bei nicht entnommenen Gewinn § 34 a 


1744.4    Steuerbetragsermäßigungen


1744.4.1 Anrechnung ausländischer Steuern, § 34 c – d EStG


1744.4.2 Zahlungen an politische Parteien, § 34 g EStG


1754.4.3 Anrechnung der Gewerbesteuer gem. § 35 EStG


1774.4.4 Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, § 35 a EStG


1784.4.5 Festzusetzende ESt, § 2 VI EStG


178Lektion 18: Veranlagung und Erhebung der ESt


1781.      Veranlagungsverfahren


1792.      Einzelveranlagung


1793.      Ehegattenveranlagung, §§ 26, 26 a-c EStG.


1804.      Erhebung


1804.1    Vorauszahlungen


1814.2    Quellensteuerabzug


1814.2.1 Lohnsteuer, §§ 38 ff. EStG


1814.2.2 Kapitalertragsteuer, §§ 43 ff. EStG


1814.2.3 Bauabzugsteuer, § 48 EStG





Lektion 1: Grundstrukturen der ESt

Die Einkommensteuer (ESt) ist neben der Umsatzsteuer (USt) die Steuerart mit dem höchsten Steueraufkommen in der Bundesrepublik Deutschland (2007: ESt und LSt 187,4 Mrd. €; USt: 172,6 Mrd. €). Gem. Art. 106 III, V GG steht den Gemeinden 15 % des Aufkommens zu, vom Rest erhalten Bund und Ländern je die Hälfte. Es handelt sich also um eine Gemeinschaftssteuer.

Die ESt, die sich an der persönlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen orientiert (Leistungsfähigkeitsprinzip), wird als Ertragsteuer vom Einkommen der natürlichen Person im Wege der ESt-Veranlagung erhoben. Die Lohnsteuer (LSt) ist eine besondere Erhebungsform der ESt, die im Wege des Steuerabzugs vom Arbeitslohn erhoben wird und bei einer ESt- Veranlagung auf die festgesetzte ESt angerechnet wird, § 36 II Nr. 2 EStG. Das gleiche gilt für die von Kapitalerträgen einbehaltene Kapitalertrag- und Zinsabschlagsteuer (KESt und ZASt), sofern nicht ab 1.1.2009 die Abgeltungssteuer greift, so dass dann die Kapitalerträge bei der ESt- Veranlagung gar nicht erfasst werden.

Die ESt wird von demjenigen erhoben, der die steuerliche Belastung auch selbst trägt, so dass die ESt eine direkte Steuer ist.

Rechtsgrundlagen der ESt sind neben dem Einkommensteuergesetz (EStG) die ESt-Durchführungsverordnung (EStDV) und die Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV). Daneben sind die ESt- und LSt- Richtlinien (EStR, LStR) als Verwaltungsvorschriften zu beachten; diese entfalten im Verhältnis zum Steuerpflichtigen (Stpfl.) keine unmittelbare Außenwirkung, sondern binden nur die Verwaltung, also das Finanzamt (FA). Für die Rechtsanwendung durch die Finanzverwaltung haben sie aber in der Praxis eine große Bedeutung, da sich auch der Bürger hierauf zu seinen Gunsten berufen kann.

Die Ermittlung der ESt in einem konkreten Fall vollzieht sich in vier Schritten. Diese grundlegende Struktur lässt sich anhand der zentralen Normen der §§ 1, 2, und 32 a EStG nachvollziehen:

· Wer wird besteuert (persönliche Steuerpflicht, § 1 EStG)?

· Was wird besteuert (sachliche Steuerpflicht, § 2 I 1 EStG)?

D.h.: Welche Besteuerungsgrundlagen werden bei der Berechnung der Steuer zugrunde gelegt?

· Anwendung des Steuertarifs (Tarifformel des § 32 a EStG) auf das zu versteuernde Einkommen (§ 2 V EStG) bzw. gesonderter Steuertarif für Kapitaleinkünfte, § 32 d EStG

· Festsetzung der ESt nach Anrechnung ausländischer Steuern und sonstiger Steuerermäßigungen (§ 2 VI EStG)

Lektion 2: Das Subjekt der ESt, § 1 EStG

1. Unbeschränkte Steuerpflicht, § 1 I EStG

Gem. § 1 I 1 EStG sind nur natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt einkommensteuerpflichtig (stpfl.). Auf die Staatsangehörigkeit kommt es hierbei nicht an.

	Nicht der ESt unterliegen damit juristische Personen wie z.B. Kapitalgesellschaften (sie sind körperschaftsteuerpflichtig nach dem KStG) und Personengesellschaften, bei denen die Gewinn- oder Überschussanteile im Wege der einheitlichen und gesonderten Gewinnfeststellung gem. §§ 179, 180 I Nr. 2 a) AO festgestellt und bei der ESt- Veranlagung der einzelnen Gesellschafter als steuerpflichtige (stpfl.) Einkünfte erfasst werden.


Einen Wohnsitz hat jemand gem. § 8 AO dort, wo er eine Wohnung aus eigenem Recht (Eigentum, Mietvertrag) jederzeit nutzen kann und tatsächlich nutzt. Eine natürliche Person ohne Wohnsitz im Inland hat gem. § 9 AO ihren gewöhnlichen Aufenthalt dann im Inland, wenn sie sich hier erkennbar nicht nur vorübergehend aufhält. Bei einem zusammenhängenden Zeitraum von mehr als sechs Monaten Dauer wird ein solcher gewöhnlicher Aufenthalt unwiderlegbar vermutet (sog. 183-Tage-Regel).

Ein Stpfl. mit Wohnsitz bzw. gewöhnlichem Aufenthalt in der BRD (Inland) muss als unbeschränkt Stpfl. grundsätzlich sein gesamtes Welteinkommen hier versteuern (Welteinkommensprinzip).

· Bsp. 1: Der amerikanische Footballspieler F wohnt mit seiner Familie in New York. Für eine Saison ist er vom 1.September 07 bis 31.März 08 bei einer deutschen Profimannschaft unter Vertrag. Für diese Zeit hat er ein möbliertes Appartement angemietet. Dort bewahrt er u. a. seine Spielausrüstung, seinen Rasierer und einige persönliche Bücher und Videokassetten auf und empfängt Besuch. Zwischen den einzelnen Spielen fliegt F regelmäßig wieder in die USA, wo auch die Trainingslager stattfinden. Ist F in Deutschland unbeschränkt stpfl.? 

Wie wäre es, wenn er in dieser Zeit in einem Hotelzimmer untergebracht ist, ohne zwischenzeitlich nach Hause zu fahren?

In der ersten Variante ist F in Deutschland gem. § 1 I EStG unbeschränkt stpfl., da er im Inland einen Wohnsitz hat. Hierzu genügt es gem. § 8 AO, dass dem F das Appartement als Wohnung dauerhaft zur Verfügung steht und er dieses entsprechend nutzt bzw. nutzen kann, indem er dort z. B. regelmäßig übernachtet und persönliche Gegenstände etc. aufbewahrt.

In der 2.Variante hat F im Inland keine Wohnung, da er das Hotelzimmer nicht aus eigenem Recht nutzen und es daher nicht als Wohnung angesehen werden kann. 

Da sein Aufenthalt von Sept. 07 bis März 08 mehr als 6 Monate beträgt, hat er jedoch im Inland seinen gewöhnlichen Aufenthalt, § 9 S. 2 AO, so dass er in diesem Zeitraum unbeschränkt stpfl. ist und damit grundsätzlich mit seinen gesamten inländischen und ausländischen Einkünften der deutschen ESt. unterliegt. Auf seine Nationalität kommt es nicht an. 

Allerdings unterliegt F in beiden Fällen auch der Besteuerung in seinem Heimatland, so dass eine doppelte Besteuerung des F droht. Dies wird in der Praxis u. a. durch sog. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) vermieden, in denen festgelegt ist, welcher Staat für welche Einkünfte das Besteuerungsrecht letztendlich hat.

2. Beschränkte Steuerpflicht, §§ 1 IV, 49 EStG

Hat ein Mensch weder seinen Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland und greift für ihn auch nicht die Regelung des § 1 III EStG (s.u. 3), ist er als sog. Steuerausländer gem. § 1 IV EStG beschränkt stpfl., wenn er inländische Einkünfte i.S.d. § 49 EStG hat. Er ist dann (nur) mit diesen (und nicht – wie oben – mit dem Welteinkommen) in Deutschland stpfl.. Zu den in § 49 I EStG abschließend aufgeführten Einkünften gehören insbesondere folgende Einkünfte (Gewinne oder Überschüsse):

· Gewinn aus einem inländischen LuF-Betrieb, Nr. 1, oder einem Gewerbebetrieb, Nr. 2 (EinzelU oder PersG)
· Gewinn aus einer im Inland ausgeübten selbständigen (freiberuflichen) Arbeit, Nr. 3

· Überschuss aus einer Arbeitnehmertätigkeit im Inland, Nr. 4

· von inländischen Kapitalgesellschaften ausgeschüttete Dividenden und von inländischen Banken ausgezahlte Zinsen, Nr. 5 EStG, also die dort genannten Kapitaleinkünfte

· Überschuss aus Vermietung von Grundbesitz im Inland, Nr. 6

3. Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag, §§ 1 III, 1 a EStG

Gem. § 1 III EStG können Personen mit Wohnsitz im Ausland auf Antrag in Deutschland als unbeschränkt stpfl. behandelt werden (fiktive unbeschränkte Steuerpflicht), wenn ihre inländischen Einkünfte mindestens 90 % der Welteinkünfte betragen oder die ausländischen Einkünfte nicht höher sind als der jeweils geltende Grundfreibetrag (seit 2004 unverändert: 7.664 €; geplant ist eine Erhöhung ab 2010). Bei den o.g. Grenzen bleiben im Ausland bezogene, dort aber steuerfreie Einkünfte (z.B. Sozialleistungen) außer Ansatz, wenn diese auch in Deutschland steuerfrei wären, § 1 III 4 EStG. 
Diese Regelung betrifft z.B. im Ausland wohnende Grenzpendler, deren Einkommen mindestens zu 90 % aus inländischen Einkünften im Sinne des § 49 EStG (z.B. Arbeitslohn im Inland) besteht. 

Ist dieser Stpfl. Angehöriger eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats, kann gem. § 1 a I Nr. 2 i.V.m. § 1 a I Nr. 1 S. 2 EStG auch sein ebenso im EU-Ausland wohnender Ehepartner als unbeschränkt stpfl. behandelt werden, so dass eine Zusammenveranlagung    (Ehegattensplitting) mit ihm möglich ist. In diesem Fall muss das Einkommen beider Eheleute zu mind. 90 % der ESt unterliegen und ausländische Einkünfte dürfen nicht den verdoppelten Grundfreibetrag i.H.v. 7.664 € übersteigen, § 1 a I Nr. 2 S. 3 EStG.

· Bsp. 2: Der mit einer Russin verheiratete Belgier B mit Wohnsitz in Belgien ist in einer Aachener Firma angestellt und hat hieraus Einkünfte von 45.000 €. Er bezieht in Belgien Einkünfte aus Vermietung i.H.v. 7.000 €. Seine Ehefrau bezieht in Belgien Einkünfte i.H.v. 5.000 €. Muss B den Arbeitslohn in Deutschland versteuern? Kann er Sonderausgaben (SA), außergewöhnliche Belastungen (agB) und zusammenveranlagt werden? (siehe §§ 50, 26 und 1 a EStG)

B ist beschränkt stpfl. nach § 49 I Nr. 4 EStG, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, aber im Inland eine Arbeitnehmertätigkeit ausübt. Gem. § 50 I 4 EStG sind bei beschränkt Stpfl. u.a. SA und agB nicht abziehbar. Auch die Zusammenveranlagung (Splittingtarif) ist nicht möglich, da die Eheleute mit Wohnsitz in Belgien nicht unbeschränkt stpfl. sind, § 26 EStG.

Auf Antrag wird B jedoch als unbeschränkt stpfl. behandelt, § 1 III EStG, da die deutschen Einkünfte mit 45.000 € zwar nicht mindestens 90% der Welteinkünfte (52.000 €) betragen, aber die ausländischen Einkünfte (7.000 €) nicht höher als 7.664 € sind, so dass SA und agB angesetzt werden; § 50 I EStG greift nicht.

Gem. § 1 a I Nr. 2 EStG wird die in einem EU-Land wohnende Ehefrau (Staatsangehörigkeit ist gleich) auf Antrag ebenfalls als unbeschränkt stpfl. behandelt, da B EU-Staatsangehöriger ist und die gemeinsamen ausländischen Einkünfte nicht höher als 15.328 € sind. Also Zusammenveranlagung der Eheleute möglich.











